
RADVERKEHRSANLAGE AN DER K 109 

(MÜHLENSTRASSE) IN VAREL 
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ECKDATEN ZUR KREISSTRASSE 109  

 

• verkehrswichtige innerörtliche Verbindung zwischen Bundesstraße 437 (OD Varel) und Vareler Hafen 

 

• weist einen DTV (= durchschnittlicher Tagesverkehr) lt. amtlicher Zählung (Jahr 2000) von 4.471 auf. 
Punktuelle Verkehrserhebung mittels viacount aus Oktober 2014 in Höhe Gymnasium DTV ca. 6.700 

 

• vorfahrtberechtigt gegenüber den einmündenden Seitenstraßen 

 

• Radfahrer müssen die Fahrbahn benutzen (auf einem 1. Abschnitt von der Bundesstraße kommend 
auf einer Länge von ca. 400 m befindet sich ein „sonstiger“ Radweg mit anschließendem 
Schutzstreifen, seit Oktober 2017) 

 

• zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h mit Ausnahme zweier Teilstrecken im Bereich Schloßplatz 
(Fußgängerquerung) auf einer Länge von ca. 70 m sowie des Lothar-Meyer-Gymnasiums auf einer 
Länge von ca. 150 m (dort jeweils 30 km/h) 

 

• derzeitige Fahrbahnbreite zwischen ca. 7,50 m (inkl. Schutzstreifen/ 1. Abschnitt) und ≤ 7,00 m 

 

 

 



 HISTORIE/ TEIL I 
Siehe Nordwest-Zeitung/ „Der Gemeinnützige“ (Archiv zum 200-jährigen Jubiläum): 

Es gab bereits eine Planung im Jahre 1978 vom damaligen Landkreis Ammerland... 

 

 

 

 

 



HISTORIE/ TEIL II  

 

• Da der Abschnitt B 437 bis Eisenbahnbrücke auf der damaligen Prioritätenliste auf Platz 1 rangierte, 

wurden die Planungen in 2003 erneut konkretisiert, d.h. Planungsauftrag erging an das damalige 

Straßenbauamt Aurich 

 

• 2005 erster Entwurf mit beidseitigen gemeinsamen Geh- und Radwegen mit einer Breite von jeweils 

2,00 m. Dieser Entwurf entspricht nicht den heute geltenden Regelwerken (Benutzungspflicht?), die 

ohnehin eine Breite von jeweils ≥ 2,50 m fordern!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIE/ TEIL III  
 

• Im Anschluss Alternativ-Planung mit Schutzstreifen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Auf einem 1. Abschnitt (Schloßplatz) in 2017 Umsetzung der Schutzstreifen (dort mit jeweils 
1,50 m Breite und Restfahrbahnbreite von 5,50 m (im besagten Abschnitt steht 
ausreichender Raum zur Verfügung) 
 

• Weiterführung bis Bahnhofsbrücke...? 

 

 



FOTOGRAFISCHE DARSTELLUNG 

 DER K 109 (MÜHLENSTRASSE)... 
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Vorgenommene Untersuchungsschritte: 
 

 Schutzstreifen haben sich auf 1. Abschnitt bewährt, aber auf weiterer Strecke 

Richtung Bahnhofsbrücke geringerer Raum (außerdem Thematik Parkverbot 

auf Schutzstreifen)! 
 

 Überwiegend dürfte Grunderwerb unmöglich sein! 
 

 Weitere Planungsalternative wurde untersucht, d.h. Anlegung von 

Schutzstreifen (Breite zwischen 1,25 m und 1,40 m) mit unterdimensionierter 

Kernfahrbahn (< 4,50 m/ siehe Gutachten für AGFK Baden-Württemberg und 

dortige Einsatzbeispiele), aber: Keine Zulässigkeit in Niedersachsen aufgrund 

aktueller Abstimmung MW und Nds. Landesbehörde mit Verlautbarung aus 

Februar 2019 
 

 Außerdem zu beachten: Neue Forschungsergebnisse der Unfallforschung der 

Versicherer etc. (geringe Überholabstände zwischen Pkw und Radfahrer bei 

Schutzstreifen) und daraus folgende Forderungen und Diskussionen der 

Erhöhung der Regelbreite von Schutzstreifen (> 1,50 m) und Restfahrbahn 

(mind. 5,00 m). Weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der Neufassung 

ERA 2010 (Empfehlungen über Radverkehrsanlagen) und StVO-Novelle(n)? 

 
 
 



VORGEHEN: 

• Verzicht auf Radverkehrsanlage am betr. Teilstück der K 

109 

• Markierung von Piktogrammen „Fahrrad“ in regelmäßigen 

Abständen auf der Fahrbahn (somit Verdeutlichung für 

den Kfz.-Verkehr!), sog. „Piktogrammspur“ 

• Aufbringung der Piktogramme möglich nach 

Deckensanierung der K 109 (Mühlenstraße) in 2021 
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VIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT...! 

 

 

 

 
FÜR FRAGEN STEHT ZUR VERFÜGUNG: 

 

 

 

 

 
Thorsten Hinrichs 

Landkreis Friesland 

Fachbereich Straßenverkehr  

Am Bullhamm 13, 26441 Jever  

Telefon: 04461 / 919 - 8710 Fax: 04461 / 919 – 8328 

E-Mail: t.hinrichs@landkreis-friesland.de 
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